
Anträge 

Die Kommission beantragt, 

— festzustellen, dass die Hellenische Republik dadurch gegen 
ihre Verpflichtungen aus der Richtlinie 2005/32/EG des Eu
ropäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2005 zur 
Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforde
rungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener 
Produkte und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG des 
Rates sowie der Richtlinien 96/57/EG und 2000/55/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) verstoßen hat, 
dass sie nicht die Rechts- und Verwaltungsvorschriften er
lassen hat, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nach
zukommen, oder sie der Kommission jedenfalls nicht mit
geteilt hat; 

— der Hellenische Republik die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Frist zur Umsetzung der Richtlinie 2005/32/EG sei am 10. 
August 2007 abgelaufen. 

( 1 ) ABl. L 191 vom 22.7.2005, S. 29. 

Klage, eingereicht am 13. Mai 2009 — Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften/Französische Republik 

(Rechtssache C-170/09) 

(2009/C 153/57) 

Verfahrenssprache: Französisch 
Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: V. Peere und P. Dejmek) 

Beklagte: Französische Republik 

Anträge 

Die Kommission beantragt, 

— festzustellen, dass die Französische Republik dadurch gegen 
ihre Verpflichtungen nach der Richtlinie 2005/60/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 
2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems 
zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzie
rung verstoßen hat, dass sie nicht alle Rechts- und Verwal
tungsvorschriften erlassen hat, die erforderlich sind, um die
ser Richtlinie nachzukommen, und diese der Kommission 
jedenfalls nicht mitgeteilt hat; 

— der Französischen Republik die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Frist für die Umsetzung der Richtlinie 2005/60/EG sei am 
15. Dezember 2007 abgelaufen. Zum Zeitpunkt der Erhebung 
der vorliegenden Klage habe die Beklagte noch nicht alle erfor
derlichen Umsetzungsmaßnahmen ergriffen oder diese jedenfalls 
der Kommission nicht mitgeteilt. 

Klage, eingereicht am 13. Mai 2009 — Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften/Französische Republik 

(Rechtssache C-171/09) 

(2009/C 153/58) 

Verfahrenssprache: Französisch 
Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: V. Peere und P. Dejmek) 

Beklagte: Französische Republik 

Anträge 

Die Kommission beantragt, 

— festzustellen, dass die Französische Republik dadurch gegen 
ihre Verpflichtungen aus der Richtlinie 2006/70/EG der 
Kommission vom 1. August 2006 mit Durchführungs
bestimmungen für die Richtlinie 2005/60/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Begriffs
bestimmung von „politisch exponierte Personen“ und der 
Festlegung der technischen Kriterien für vereinfachte Sorg
faltspflichten sowie für die Befreiung in Fällen, in denen nur 
gelegentlich oder in sehr eingeschränktem Umfang Finanz
geschäfte getätigt werden ( 1 ), verstoßen hat, dass sie die 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, 
um dieser Richtlinie nachzukommen, nicht innerhalb der 
vorgeschriebenen Frist erlassen und jedenfalls der Kommis
sion nicht mitgeteilt hat; 

— der Französischen Republik die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Frist für die Umsetzung der Richtlinie 2006/70/EG sei am 
15. Dezember 2007 abgelaufen. Zum Zeitpunkt der Erhebung 
der vorliegenden Klage habe die Beklagte jedoch nicht alle Maß
nahmen ergriffen, die erforderlich seien, um die Richtlinie um
zusetzen, oder habe sie jedenfalls der Kommission noch nicht 
mitgeteilt. 

( 1 ) ABl. L 214, S. 29. 

Vorabentscheidungsersuchen des Court of Appeal 
(Vereinigtes Königreich), eingereicht am 14. Mai 2009 — 
Her Majesty’s Commissioners of Revenue and 

Customs/AXA UK plc 

(Rechtssache C-175/09) 

(2009/C 153/59) 

Verfahrenssprache: Englisch 
Vorlegendes Gericht 

Court of Appeal 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Rechtsmittelführerin: Her Majesty’s Commissioners of Revenue 
and Customs
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